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Angestrebte Ergebnisse

- technische, wirtschaftliche 
und rechtliche Rahmen-
bedingungen für Aktivitäten 
im Bereich Wiederver-
wendung von EAG in 
Österreich

- für Aktivitäten im Bereich 
Wiederverwendung 
einzuhaltende Mindest-
Qualitätsstandards

- Maßnahmenpaket zur 
Erhöhung der Wiederver-
wendung von Elektronik-
geräten in Österreich

Ziele und Durchführung der ReUse-Plattform

Datum Arbeitsmeetings 

24.09.2008 Steuerungsgruppe zur Definierung der Fragestellungen 

22.10.2008 Rechtsarbeitsgruppe 

10.11.2008 Rechtsarbeitsgruppe 

19.01.2009 Arbeitsgruppe Prüfung / Instandsetzung 

28.01.2009 Arbeitsgruppe Sammlung / Bereitstellung 

09.02.2009 Arbeitsgruppe Prüfung / Instandsetzung 

24.02.2009 Arbeitsgruppe Sammlung / Bereitstellung 

19.03.2009 Arbeitsgruppe Sammlung / Bereitstellung 

05.05.2009 Rechtsarbeitsgruppe 

22.10.2009 Steuerungsgruppe zur abschließenden Diskussion der Ergebnisse 
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Ausgangsituation und Potentiale

Ausgangsituation (2008)

- Wiederverwendungs-
quote 2008: 1,2%

- mangelnde Vernetzung 
der Akteure

- es gibt Einzelinitiativen in 
diesem Bereich, aber 
kaum regional vernetzte 
Ansätze

- Erfahrungen in anderen Ländern (KVK-Netzwerk in Flandern/ 
Belgien) zeigen, dass bis zu 10% der gesammelten EAG (bei 
einzelnen Gerätearten wie Waschmaschinen sogar noch 
darüber) einer Wiederverwendung zugeführt werden könnten



4www.kerp.at

27% 34%
16% 20% 27% 27%

73%

182%

84%

158%

73%

136%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Übernahme Transport

Waschmaschine

PC Bildschirm-
gerät

Vergleich der Sammelkosten Erstbehandlung zur 
stofflichen Verwertung/ ReUse

(anhand von 3 ausgewählten Gerätearten)

- Sammelkosten für ReUse-
Geräte um Faktor 1,5-2,0 
höher als für Geräte zur 
Abfallbehandlung/ 
stofflichen Verwertung

- bei 10% ReUse Erhöhung 
der Sammelkosten 
insgesamt um 5-10%

Sammelkosten im Vergleich
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Allg. Handlungshilfen u. Verpflichtg.
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Auswahl reusefähiger Geräte

- nach ökonomischen, ökologischen und technischen Auswahlkriterien

- Spezifikation von – für ReUse geeigneten – Gerätearten

- Umsetzung einer kriterienabhängigen Geräteauswahl in der Praxis (durch 
Spezifikation der ReUse-Betriebe in Form einer Bedarfsliste)

Meldeverpflichtungen im Zusammenhang mit der Wieder verwendung

- gesonderte Meldung von – der Wiederverwendung zugeführten Massen –
im Rahmen der jährlichen Meldungen nach § 24 (1.1b)

Anforderungen an ReUse-Betriebe

- entsprechende Qualifikationen zur Prüfung/ Instandsetzung von 
elektrischen Geräten

- entsprechende abfallwirtschaftliche Genehmigungen

- entsprechende Handels-Gewerbeberechtigung

Allg. Handlungshilfen u. Verpflichtg.
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Voraussetzungen:

- Zwischen Endkunden und Übernehmer herrscht beidseitiges Einverständnis über den Schenkungsvorgang und über Art 
und Zustand des übergebenen Elektrogerätes.

- Das Elektrogerät ist in einem gutem Zustand scheint nach optischen Gesichtspunkten für eine weitere Nutzung geeignet.

- Im Falle eines Weiterverkaufs des übergebenen Elektrogerätes verfügt der Übernehmer über alle erforderlichen 
handelsrechtlichen Genehmigungen.

Die Übernahme von Geräten zur Wiederverwendung durch Schenkung kann demnach auch durch Altstoffsammelstellen 
erfolgen, wenn auf diesen ein eigener Bereich für die Übernahme von reusefähigen Geräten eingerichtet ist, welcher auch 
als solcher eindeutig gekennzeichnet ist und in dem die zur Wiederverwendung übernommenen Geräte getrennt von EAG 
zur stofflichen Verwertung gesammelt und gelagert werden.

Schenkung
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Einzuhaltende 
Mindeststandards:

Beurteilung der 
ReUsefähigkeit:

- ???

Schenkung

Einzuhaltende Mindeststandards:
Beurteilung der ReUsefähigkeit

- bei der Übernahme gemäß Kriterien 
(Abbildung links)

- Sicherstellung, dass übergebenes Gerät 
auch objektiv Nichtabfall ist

Übernahme

- idealerweise mit allem Zubehör und 
Gerätedokumentation

- Dokumentation der Schenkung (durch 
Schenkungsurkunde oder sonstige 
geeignete Dokumentation des 
Übernehmers)

Vermarktung ohne weitere Schritte bei 
Erfüllung folgender Kriterien möglich:

- Das Gerät kann anhand Abbildung links  
als reusefähig eingestuft werden.

- Das Gerät ist voll funktionsfähig bzw. die 
Behebung eventueller Defekte fällt unter 
den Begriff „geringfügige Reparatur“.

- Von dem Gerät gehen keine Sicherheits-
mängel aus.
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Sammlung/ Bereitstellung

Getrennte Erfassung reusefähiger Artikel: Beispiel Hamburg
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Sammlung/ Bereitstellung
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Sammlung/ Bereitstellung

Einzuhaltende Mindeststandards:
Beurteilung der ReUsefähigkeit bei der Übernahme

- nach technischen, ökonomischen und ökologischen 
Aspekten

� auf Basis einer von ReUse-Betrieben bereitgestellten 
Bedarfsliste

- Empfehlung: Einschätzung der Funktionsfähigkeit des 
Gerätes durch Rücksprache mit dem Übergeber sowie 
Kennzeichnung der ReUsefähigkeit am Gerät

Zwischenlagerung auf der Sammelstelle

Schutz vor

- Witterungseinflüssen,

- unerwünschten Zugriffen,

- Zerstörung bzw. Beschädigung

Anforderungen an den Transport

- schonend und werterhaltend

- Handhabung und Manipulation der Geräte so, dass 
Beschädigungen vermieden werden

- Verwendung geeigneter Sammelbehälter bzw. in einer 
geeigneten Weise geschlichtet 

- Mitführung entsprechender Begleitpapiere
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Vorbereitg. zur Wiederverwendung
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Prüfschritte nach ÖVE/ÖNORM E 8701-1:
Sichtprüfung

- Subjektive Prüfung zur Identifizierung äußerlicher 
sichtbarer Schäden (kann auch im Zuge der 
Übernahme erfolgen)

- Beurteilung, ob Gerät grundsätzlich für eine 
weitere Nutzung geeignet ist

Funktionsprüfung

- Testen aller – für die Funktionsfähigkeit des 
Gerätes relevanten Gerätefunktionen

- Prüfschritt zur Überprüfung der funktionellen 
Eignung des Gerätes zur Wiederverwendung

Sicherheitsprüfung

- Durchführung sicherheitsrelevanter Tests zur 
Überprüfung, ob Gerät die Anforderungen an die 
Elektrotechnische Sicherheit erfüllt

- Vom Gerät dürfen keine Gefährdungen 
ausgehen.

- Bei positivem Prüfergebnis kann geprüftes Gerät, 
gemeinsam mit einer Kopie der Prüfdoku-
mentation für den Verkauf oder Export 
bereitgestellt werden.

Vorbereitg. zur Wiederverwendung
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Vermarktung im Inland

entscheidend: 
Verkaufspräsentation

Revital-Partner Volkshilfe Eferding

KVK-
Shop
Gent

BAN Graz (Photo BAN)
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Einzuhaltende Verpflichtungen beim Verkauf

Gewährleistung

- nach §§ 922 ff ABGB für entgeltliche Geschäfte angeordnete Haftung für Sach-
und Rechtsmängel, welche eine Leistung zum Zeitpunkt der Übergabe aufweist

- Unterscheidung zwischen Verbraucher- und Unternehmergeschäften

- gesetzlicher Gewährleistungsanspruch: 2 Jahre, jedoch nach 6 Monaten 
Beweislastumkehr, bei der Veräußerung gebrauchter beweglicher Sachen kann 
Gewährleistungsfrist auf 1 Jahr verkürzt werden, wenn dies im Einzelnen 
ausverhandelt wurde

Produkt- und Elektrotechnische Sicherheit

- ReUse-Betrieb muss durch die Prüfung sicherstellen, dass die Betriebssicherheit 
des Gerätes gewährleistet ist. Es darf keine Gefährdung für Personen, Sachen 
auftreten und vom geprüften Elektrogerät keine Störung anderer Betriebsmittel 
ausgehen.

Thema Produkthaftung

- (verschuldensunabhängige!) schadenersatzrechtliche Verantwortlichkeit des 
Herstellers für sein Erzeugnis. Gemeint sind Schäden, die, durch den Gebrauch 
des Produktes, an Personen oder anderen Sachen entstehen

Vermarktung im Inland
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Export von ReUse-Geräten

Photo: Dreikönigsaktion

Photos: Jugend Eine Welt

Illusion
Gelebte Praxis
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Einzuhaltende Mindeststandards beim Export nach BWPL, Kap 5.3 [Version 2009]:

Als gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen lediglich solche Geräte exportiert werden, welche folgende 
Kriterien erfüllen:

- funktionsfähige Geräte

- Geräte, welche durch „geringfügige Reparatur“ funktionsfähig gemacht werden können

Begriff der Geringfügigen Reparatur

- Behebung eines für die Funktionstüchtigkeit des Gerätes nicht essentiellen Mangels, der die Sicherheit 
des Gerätes nicht beeinträchtigt und mit einfachen Mitteln in kurzer Zeit durchführbar ist.

Einzuhaltende Anforderungen

Bereitzustellende Belege:

- Kopie der Rechnung und des Vertrags über die Veräußerung bzw. den Eigentumsübergang,

- Prüfbescheinigung – Nachweis der Funktionsfähigkeit

- Erklärung des – den Transport veranlassenden – Besitzers, dass es sich bei keinem der Geräte der 
Sendung um Abfall gemäß EG-Abfallrahmenrichtlinie handelt

- Ausreichende Verpackung bzw. entsprechende Ladesicherung (bei Großgeräten)

Nachweis der Funktionsfähigkeit:

- Nachweis sollte sicher, jedoch nicht dauerhaft am Gerät oder der Verpackung angebracht werden, 
damit er ohne Auspacken des Gerätes lesbar ist

- mit folgenden Informationen: Bezeichnung des Gerätes, Identifizierungsnummer, Produktionsjahr (falls 
vorhanden), Name und Anschrift des für den Funktionsnachweis verantwortlichen Unternehmens, 
Prüfergebnis, Art der durchgeführten Prüfungen 

Export von ReUse-Geräten
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Allgemeine Schlussfolgerungen:

Absatzpotentiale für Reuse-Geräte sind vorhanden. 

Geeignete Maßnahmen zur besseren Marktdurchdringung:

- Überregionales Marketing

- Überregionale Kooperationen und Netzwerkbildung

- Einheitliche Qualitätssicherung

Erfüllung der Meldeverpflichtungen im Rahmen der EAG-Sammlung

Schlussfolgerungen in rechtlicher Hinsicht:

- Anpassung der Abfallbehandlungspflichtenverordnung

- Einbeziehung der Wiederverwendung ganzer Geräte in die Recyclingquoten

- Verpflichtende Standards für den Export von ReUse-Geräten

- International harmonisierte Zuordnung eines Verwertungsverfahrens für die 
„Vorbereitung zur Wiederverwendung“

Schlussfolgerungen in vertraglicher Hinsicht:

- Anpassung der Verträge der Sammel- und Verwertungssysteme mit den Kommunen

- Vertragliche Berücksichtigung des Reuse-Sektors in der EAG-Sammlung

- Authorisierung eines Dachverbandes zur Akkreditierung anerkannter ReUse-Betriebe

Schlussfolgerungen aus der ReUse-Plattform
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ReUse-LeitfadenEAG: Download über

www.kerp.at

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

DI Markus Spitzbart

KERP Kompetenzzentrum Elektronik & Umwelt

Tech21 | Ignaz-Köck-Straße 10/Top 2.03 | A – 1210 Wien

E: markus.spitzbart@kerp.at
T: +43 (0)1 272 0370 - 15


